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Protokoll der Sitzung des Bundesrates vom 21. Oktober 1913 l 

5037. Deutsche Fahne in Lausanne

Mündlich

Herr Bundesrat Forrer gibt Kenntnis, dass in Lausanne die Fahne, die der 
deutsche Konsul zur Feier der Völkerschlacht bei Leipzig herausgehängt hatte, in 
der Nacht vom 18./19. Oktober heruntergerissen und ein Teil des Tuches entwen
det worden ist. Nach den Mitteilungen des Staatsrates des Kantons Waadt ist 
dem deutschen Konsul das Bedauern über das Geschehene ausgesprochen und 
die Anhebung einer Untersuchung zugesichert worden2.

Herr Bundesrat Forrer glaubt, dass auch der Bundesrat sein Bedauern über 
den Vorgang aussprechen sollte.

Der Rat simmt dieser Auffassung zu in der Meinung, dass dabei dieselbe Form 
beobachtet werden solle, wie sie anlässlich des Vorfalles in Biasca gegenüber der 
Regierung Italiens eingehalten worden ist3.

1. Abwesend: Müller, Hoffmann, Schulthess.
2. Das Schreiben, wom it sich der deutsche Konsul an den Staatsrat gewandt hatte, wurde vom  
deutschen Gesandten missbilligt (Protokoll der Sitzung des Bundesrates vom  23. O ktober 1907, E  
1004, 1/230).
3. Handschriftliche N otiz auf dem Protokollauszug dieser Sitzung: In Biasca handelte es sich um 
irgendeine Fahne, in Lausanne um die Konsulatsflagge, darum ist hier das Bedauern in Berlin bei 
der Regierung ausgesprochen worden. Herr B .R . Forrer, in Vertretung, hat dieses Vorgehen  
gewählt. 21. Okt. 1913 (E 21, Archiv-Nr. 13911). A m  26. O ktober 1913 berichtete de Claparède aus 
Berlin, im Auswärtigen A m t betrachte man die Angelegenheit als vollständig erledigt (E 21, Archiv- 
Nr. 13911).
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Der Vorsteher des Militärdepartementes, A. Hoffmann, an den Bundespräsidenten 
und Vorsteher des Politischen Departementes, E. Müller

S Bern, 6. Novem ber 1913

Wir übermitteln Ihnen beigeschlossen den Bericht der Generalstabsabteilung1 
zu dem Vorschläge der Vereinigten Staaten betreffend Kriegsaufschub vertrag2. 
Wir teilen im Allgemeinen durchaus die in diesem Berichte niedergelegte Auffas
sung, dass die Schweiz von dem Abschlüsse eines solchen Vertrages sich kaum 
irgendwelche Vorteile versprechen kann.

1. Annex.
2. Einen ersten Bericht in dieser Sache sandte Minister Ritter am 25. A pril 1913 aus Washington
(E 2001 (B) 1/17).
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Immerhin scheint uns die Generalstabsabteilung in der Beziehung von einer 
unzutreffenden Voraussetzung ausgegangen zu sein, als sie annimmt, es handle 
sich um den Abschluss von Kriegsaufschubverträgen der gesamten europäischen 
und aussereuropäischen Staatengemeinschaft unter sich, während wir den Be
richten unseres Ministers nur entnehmen zu sollen glauben, es handle sich für 
einmal um Kriegsaufschubverträge der einzelnen europäischen und aussereuro
päischen Staaten mit den Vereinigten Staaten von Nordamerika. Trifft das zu, so 
ist die Bedeutung für die Schweiz natürlich eine ganz andere. Mit den Vereinig
ten Staaten sind ja wohl Differenzen möglich, aber ein Waffengang zwischen 
ihnen und uns ist ausgeschlossen. Es ist daher nicht einzusehen, inwiefern das 
eine und das andere Land ein Interesse daran haben kann, den Gegenkontrahen
ten an der Vergrösserung seiner Streitkräfte während der Dauer der schiedsge
richtlichen Verhandlungen zu verhindern. Es könnte uns im höchsten Grade 
lästig und unter Umständen sogar für uns verhängnisvoll sein, wenn wir zufolge 
eines solchen Vertrages mit den Vereinigten Staaten gezwungen wären, unsere 
Rüstungen einzustellen, die wir vielleicht einem Nachbar gegenüber bitter nötig 
hätten. Gewiss könnten wir geltend machen, es drohe uns Gefahr von diesem 
Nachbar, deshalb seien wir in unsern Rüstungen frei, aber eine solche Erklärung, 
die ja natürlich, allen gegenteiligen Vertragspflichten zum Trotz, nicht Geheim
nis zwischen uns und den Vereinigten Staaten bleiben würde, könnte unsere 
Stellung gegenüber diesem Nachbar unter Umständen in höchst bedenklicher 
Weise verschärfen.

Formell befänden sich ja freilich auch die Vereinigten Staaten in gleich 
ungünstiger Lage, auch sie würden dadurch, dass sie ganz nutzloser Weise 
verhalten würden, während des mit der Schweiz bestehenden, an das Schiedsge
richt geleiteten Konfliktes ihre militärischen Kräfte nicht zu vermehren, gegen
über dritten Staaten in eine prekäre Lage versetzt. Tatsächlich würden sie sich ja 
freilich über diese Hemmung einfach hinwegsetzen; wie sollte die Schweiz 
kontrollieren, ob Amerika seine Streitkräfte vertragswidrig vermehre und was 
sollte sie für ein Interesse haben, das zu tun und gegebenenfalls Einspruch zu 
erheben, da sie ja doch von diesen Streitkräften nichts zu befürchten hat.

Auch wir halten daher dafür, dass man eher eine ablehnende Stellung einneh
men sollte; ausser auf unsere ewige Neutralität könnten wir uns dabei den 
Vereinigten Staaten gegenüber auch auf den Mangel an Interesse berufen, das 
beide Staaten an einem solchen Abkommen haben.

Handelt es sich aber, im Gegensatz zu unserer Annahme, um Kriegsaufschub
verträge nicht nur mit den Vereinigten Staaten, sondern zwischen den verschie
denen europäischen und aussereuropäischen Staaten unter sich, dann treten wir 
im ganzen Umfange den Erörterungen der Generalstabsabteilung bei und halten 
mit ihr dafür, dass aus solchen Verträgen mit den Grossstaaten uns nichts Gutes, 
dafür aber recht viele Verlegenheiten und Nachteile erwachsen würden.

Eine ganz andere Sachlage ergäbe sich, wenn von Art. IV des Vertragsmo
dells3 Umgang genommen und ausschliesslich die gegenseitige Verpflichtung

3 . D as S taatsdepartem ent unterbreitete der Schw eiz als M uster den am  7. A u gu st 1913 m it E l S alvador  
abgeschlossenen Vertrag.
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eingegangen würde, alle Streitfragen dem Schiedsgerichte zu unterbreiten und 
den Krieg während des schiedsgerichtlichen Verfahrens nicht zu beginnen. Dann 
würde es sich im Grund lediglich um eine Erweiterung und Ergänzung der 
bestehenden Schiedsgerichtsverträge handeln und darüber liesse sich ja vielleicht 
reden.

E 2001 (B) 1/17

A N N E X

Der Chef der Generalstabsabteilung, Th. von Sprecher, 
an den Vorsteher des Militärdepartementes, A . Hoffmann

S Bern, 17. O ktober 1913
Kriegsaufschubvertrag,
Vorschlag USA

D er Bryan’sche Vorschlag sieht nicht ein Schiedsgericht vor, dessen Spruch man sich in allen Fällen 
unterziehen müsste, sondern nur eine A rt friedensrichterlicher Kommission, die einen Vorschlag zur 
Beilegung des Streites zu machen hätte, also eine Kommission ohne Spruchkompetenz.

Für Grossstaaten liegt dabei die nicht zu unterschätzende Gefahr vor, dass sie bei Ablehnung des 
Kommissionsvorschlages sich gegenüber der öffentlichen Meinung ins Unrecht setzen. Es ist mir 
deshalb sehr zweifelhaft, ob sie den Vorschlag unverändert annehmen werden. Für uns scheint mir die 
Gefahr weniger in dieser Richtung zu liegen, als in der Bestimmung des Artikels IV  des beigelegten 
Vertrages mit Salvador.

Was heisst: die Parteien verpflichten sich, während der Tätigkeit der Kommission, also während 
einem Jahr wenigstens (Art. III) «not to increase their military or naval programs ... es sei denn, dass 
Gefahr von einem dritten Lande drohe.» Anzunehmen ist wohl, dass unter den military programs die 
Beschlüsse zu verstehen seien über Aufstellung neuer Truppenkörper, über Vermehrung des R ekru
ten-Kontingents und Erhöhung des Friedensstandes, über Anschaffung neuen Kriegsmaterials, über 
Schiff- und Festungsbauten u.s.w.

Im wesentlichen liefe die Bestimmung darauf hinaus, dass pendente lite das laufende Militärbudget 
nicht erhöht werden sollte. Bestehenbleiben und weiter durchgeführt werden dürfte, also z. B. unser 
5jähriges Ergänzungs-Baubudget für die Festungen und das bekannte deutsche Flottenbau-Programm ; 
ebenso würde die Beschaffung unserer 12 cm. Haubitzen und der 3 neuen Gebirgsbatterien fortge
führt, wie überhaupt das ganze Programm der neuen Truppenordnung. Eine Festsetzung von Rekru- 
ten-Kontingenten ist grundsätzlich nicht vereinbar mit der allgemeinen Wehrpflicht; wir kennen darum 
diese Festsetzung nicht, wohl aber unsere Nachbarstaaten, trotzdem auch sie die allg. W ehrpflicht 
gesetzlich ausgesprochen haben. Für sie wäre eine Erhöhung der Rekrutenzahl nicht zulässig; uns träfe 
die Bestimmung in dieser Hinsicht nicht. -  In anderer Beziehung aber gibt der Artikel in der 
vorgelegten Fassung zu grossen Bedenken Anlass.

Vor allem befindet sich bezüglich der Kriegsbereitschaft eine Milizarmee in ganz anderer Lage als ein 
stehendes H eer, zumal mit seinen stets auf Kriegsfuss gehaltenen Grenztruppen. Sollte nun unter «not 
to increase their military programs» auch verstanden werden, dass keine Truppenaufgebote in der 
Verhandlungszeit erfolgen dürften, so wäre der Art. IV für jede Milizarmee unannehmbar. H at der 
Artikel aber nur den Sinn, dass neue Beschlüsse über Vermehrung der Heeresstärke, über ausseror
dentliche Kriegsmaterial-Anschaffun gen und über neue Kriegsbauten verboten sein sollen, so hat das 
für uns keinen W ert. Wie sollen wir kontrollieren, ob z. B. Italien, während der Verhandlung vor der 
Vermittlungs-Kommission, seine für Libyen bewilligten Gelder nicht für Anschaffung von Gebirgshau- 
bitzen verwendet, die es in Terni fabrizieren kann, für A nkauf von Lastautomobilen oder Pferden und 
M aultieren, die es im Lande aufkauft u.s.w. Unsere Kriegsmacht steht überhaupt gegenüber der jedes 
einzelnen unserer Nachbarstaaten in einem solchen Missverhältnis, dass keiner derselben nötig hat, 
sein «military program» zu erweitern, um uns anzugreifen. Dazu kommt noch die Erwägung, dass die
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freie Hand gewährende Bedrohung von dritter Seite von jedem Ändern leichter zu provozieren ist, als 
von uns. Frankreich kann einen Aufstand in irgend einem Teile A frika’s, Italien ebenso, England 
überhaupt eine Gefahr an irgend einem Punkte der Erde vorgeben, um sich freie Hand zu schaffen, um 
sein military oder naval program zu erweitern. Unsere Lage mitten in der Kulturwelt ist eine 
wesentlich andere. Wir können uns nicht von einem Nachbar als bedroht erklären, wenn offenbar 
nichts Verdächtiges vorliegt. Die Befugnis alsdann auch unsere Kriegsrüstung zu vermehren ist ein 
Stein statt des Brodes, indem wir bei den beschränkten eigenen Fabrikationsmitteln innert der 
nützlichen Frist höchstens an eine Erhöhung des Munitionsvorrates denken können. Der Art. IV ist 
für uns entweder geradezu schädlich oder zum mindesten wertlos.

Auch von einem ändern Gesichtspunkte aus erblicke ich für uns keinen Vorteil bei dem Handel. Es 
ist gewiss allgemeine Anschauung, dass wir nicht sowohl einen direkten Krieg mit einem Nachbarn zu 
befürchten haben, als die Verwicklung in einen Krieg anlässlich eines Konflikts zwischen Nachbarn. 
Hat einer der Beteiligten alsdann die Absicht bei uns einzubrechen, oder will ein D ritter die gute 
Gelegenheit benützen um uns anzugreifen, so wird keiner der Grossen sich um die Gunst des 
Augenblicks bringen lassen, weil er einen Salvador-Vertrag unterzeichnet hat und Amerika wird, und 
kann uns davor nicht bewahren. Wollten wir aber bei solchem Anlass alte Rechnungen ausgleichen, so 
würde man uns, dem Kleinen, aus der Nichteinhaltung des Vertrages ein Verbrechen machen. Ganz 
besonders schwer müssten wir die Fessel empfinden, wenn wir uns in solchem Falle durch Truppenan
sammlungen des Nachbars an unsern Grenzen bedroht und dem feindlichen Einfall preisgegeben 
sähen. W er wollte dann sich durch Kommissionsverhandlungen beschwichtigen oder hinhalten lassen, 
wenn nur rasches, entschlossenes Handeln noch Rettung verspricht? Glaubt unsere Regierung freilich 
in solchem Falle sich über den Bryan’schen Vertrag hinwegsetzen zu können und gelingt es ihr, dem 
Art. IV eine Fassung zu geben, die die oberwähnten Nachteile für uns vermeidet, so würden wohl die 
vorerwähnten Bedenken gegen der Vertrag im wesentlichen dahinfallen. Immerhin versprechen wir 
uns auch dann keinen Nutzen davon. -

Nehmen wir einmal an, der Vermittlungs-Kommission werde der z. Z. waltende Grenzstreit von La 
Stretta (Val del Fain, Engadin) unterbreitet. Macht die Kommission einen für uns günstigen Vor
schlag, so wird ihn Italien frischweg ablehnen; lautet der Vorschlag für uns ungünstig, so wird es 
dagegen sofort vom streitigen Boden Besitz ergreifen, indem es sich vor der Öffentlichkeit auf das 
Urteil der «unparteiischen» Kommission berufen würde, selbst wenn dieses nicht in Kraft erwachsen 
ist.

Ich halte also dafür, dass wir keinen Grund haben, uns durch einen solchen Vertrag zu binden und 
glaube auch, dass wir die Ablehnung durch unsere «ewige Neutralität» begründen können. Schützt 
diese uns nicht vor einem Angriff, so wird es noch viel weniger ein solcher Vertrag tun. Uns selbst aber 
verbietet die Neutralität jeden Angriff gegen einen Nachbarn, der uns nicht direkt bedroht oder 
anpackt.

388
E  2200 London 23/1

Der Bundespräsident und Vorsteher des Politischen Departementes, E. Müller, 
an den schweizerischen Gesandten in London, G. Carlin

S  Berne, 13 novembre 1913

La grande maison de constructions mécaniques, MM. Sulzer frères, de Winter- 
thour, a soumissionné une importante livraison de machines (d’une valeur de 4 
millions de francs environ) pour des travaux d’irrigation entrepris par le Gouver
nement égyptien. D ’après les informations envoyées par l’agent de MM. Sulzer 
au Caire, l’offre de la maison suisse serait la plus favorable et aurait toutes 
chances d’être acceptée; Mr. Mac Donald, le sous-secrétaire d’Etat aux Travaux 
publics, chargé de la division de l’irrigation, serait notamment décidé à adjuger la
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